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Benützungsgesuch für die Schulanlage Dorf

	Name des Veranstalters:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Name / Adresse der zuständigen Person:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Telefon / Natel Nr.:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	E-Mail:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Art der Veranstaltung:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	
	☐ mit Wirtschaftsbewilligung 
☐ ohne Wirtschaftsbewilligung

	Datum der Veranstaltung:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


	Benützung folgender Lokalitäten:

	
☐ Turnhalle inkl. Innengeräteraum	☐ Rasenplatz	☐ Hartplatz
☐ Pausenhalle	☐ Garderobe links	☐ Garderobe rechts
☐ WC-Anlage EG	☐ WC-Anlage UG
☐ Militärunterkunft	☐ Militärküche	☐ Lagerraum Militärunterkunft
☐ Medienraum
☐ Parkplatz Dorf für Festinfrastruktur

☐ Zelt/Bau Schulanlage Dorf: 
	Standort: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 	Grösse: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


	

	
Einrichten (Datum und Uhrzeit):
	Datum	ab	Zeit Uhr

	Beginn der Veranstaltung (Datum und Uhrzeit):
	Datum	ab	Zeit Uhr

	Ende der Veranstaltung (Datum und Uhrzeit):
	Datum 	bis	Zeit Uhr

	Abräumen (Datum und Uhrzeit)
	Datum	von	ZeitUhr bis	ZeitUhr

	Anzahl Personen / Gäste:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.




Wir erteilen Ihrem Gesuch unter folgenden Auflagen die Bewilligung:


Als Bestandteil dieser Bewilligung gelten folgende Bestimmungen:

Verordnung über die Benützung der Schulanlage Dorf (www.roggliswil.ch/wichtigedokumente)

☐	Übergabe- resp. Abnahmeprotokoll der Anlage: 
	Der Hauswart wird mit dem Veranstalter diesbezüglich in Kontakt treten.

☐	Wirtschaftsbewilligung:
Die Bewilligung ist mindestens drei Wochen vor Abhaltung der Veranstaltung von Ihrem Verein mit dem Formular „Gesuchsformular Einzelanlässe" bei der Luzerner Polizei, Gastgewerbe und Gewerbepolizei direkt einzuholen. 

☐	Einhaltung Lärmschutzmassnahmen: (Verordnung zum Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch 
		nichtionsierende Strahlung und Schall)
	Für Veranstaltungen mit Beschallung über 93 dB(A) gilt eine Meldepflicht an die kantonalen Behörden. Die Meldung muss mindestens 14 Tagen vor Beginn anhand des Meldeformulars gemeldet werden. Das Meldeformular ist auf der Homepage des Amtes für Umwelt und Energie, Lärmschutz abrufbar. Zudem muss das Publikum mit Plakaten auf mögliche Schäden des Gehörs durch hohe Schallpegel aufmerksam gemacht werden.
	Während der Veranstaltung muss der Schallpegel aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung ist bei der Abnahme an den Hauswart anzugeben.

☐	Einhaltung Jugendschutz:  Online-Schulung, www.age-check.ch/de

☐	Brandschutz:
	Die Massnahmen zum Brandschutz bei Anlässen sind einzuhalten. Das Merkblatt dazu kann auf der Seite der Gebäudeversicherung Luzern, Prävention, Downloads, eingesehen werden (www.gvl.ch) oder bei der Gemeinde bezogen werden.

☐	Bezug Schlüssel / Badge:	☐ kein Schlüsselbezug notwendig
	Der Schlüssel kann ab: ____________________________ gegen die Bezahlung des Schlüsseldepots von 
	CHF 50.00 bei der Gemeindeverwaltung abgeholt werden und ist nach der Veranstaltung zeitnah wieder zu retournieren. 

☐	Kosten: (gemäss Tarifverordnung)
	Die Fakturierung erfolgt nach der Veranstaltung. Die Rechnung wird gemäss Abnahmeprotokoll resp. nach den effektiv genutzten Lokalitäten gestellt.

☐	Versicherung:	Die Versicherung ist die Sache des Veranstalters.


Der Veranstalter/Mieter haftet für Schäden an Gebäuden, Umgebung und Einrichtungen, selbst wenn diese durch Besucher oder andere Personenkreise verursacht worden sind.



	Diverses:

	
☐ Tische/Stühle	Bez. Anzahl und Anordnung wird der Hauswart mit dem Veranstalter in Kontakt treten.
☐ Beamer im Medienraum
☐ Anbringen temporärer Reklamen	Separates Gesuch notwendig, Formular auf unserer Homepage abrufbar.
☐ Streckenbewilligung	Frühzeitig separates Gesuch an den Gemeinderat Roggliswil stellen.
☐ Schlüssel / Badge	Sofern benötigt, bitte frühzeitig mit Gemeindeverwaltung klären, Depot Fr. 50.00.


	




Kopie / Mail durch den Veranstalter zur Kenntnisnahme an:
	☐	Polizeiposten Pfaffnau, (polizeiposten.pfaffnau@lu.ch
	☐	betroffene Vereine, gemäss Belegungsplan

	☐	Feuerwehr Pfaffnau-Roggliswil (feuerwehr-pfaro@gmx.ch)
	




Kopie / Mail durch die Gemeindeverwaltung zur Kenntnisnahme an:
	☐	Hauswart 
	☐	Schulleitung





Das Benützungsgesuch ist mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung bei der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Datum:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben	Unterschrift: 	
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